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Herausgegeben von Escher und Ufteri.

Montag/ den i; Okt. i8oo. Zweytes Quartal. Den 21 Veudemiäre tX.

V 0 llzieh u n g s r ath.
Beschluß vom 6. Okt.

Der Voll;. Rath — auf den von demRcgienmgs-
statthalter des Cantons Argau :c. :c. / zufolge dem

5ten Art. des Beschlusses des Voll;. Ausflusses vom

zo. Brachm. gemachte» Vorschlag übev die Zahlbestim-

mung seiner Canzlcy - Angestellten;

Nach Anhörung seines Ministers der innern Angele-

genheiten —
beschließt:

r. Die Kanzley des Regierungsstatthalters vom Ct.

Argau soll bestehen aus einem Oberschrciber/ einem

Kopisten / so oft es die Menge der Geschäfte crfodert.

Baden:
Zwey Kopisten / einem Wcibcl.

Basel:
Einem Oberschrciber, zwey Schreibern vom zweyten

Rang, einem Kopisten, einem Weidel.

Bern:
Einem Oberschreiber, einem Schreiber vom zweyten

Rang, vier Kopisten, zwey Weibcl.
F r c y b u r g :

Einem Oberschreiber, einem Schreiber vom zweyten
Rang, zwey Kopisten, zwey Weibel.

L e ma n:
Einem Obcrschreibcr, zwey Schreibern vom zweyten

Rang, drey Kopisten, zwey Weibel.
Die Canzlch des Regicrustgsstatthalters vom Eant.

L i n t h, in Verbindung mit derjenigen des Unterstellt-
Halters vom Hauptorte, soll bestehen aus einem Ober-
schreibe? einem Schreiber vom zweyten Rang, einem
Kopisten, zwey Weibel.

Die Canzlcy des Regln ungsstatthaltcrs vom Cant.
Luzern, in Verbindung mit derjenigen des Unter-

statthaltcrs vom Hauptorte, soll bestehen aus einem

Oberschrciber, einem Schreiber vom zweyten Rang,
zwey Kopisten, zwey Weibel.

Oberland:
Einem Oberschreiber, drey Kopisten einem Weibel.

S ch a f f h a u s e n:
Einem Obcrschreibcr, zwey Kopisten, einem Weibcl.

Sentis:
Einem Oberschreiber, zwey Schreibern vom zwey'

ten Rang, einem Kopisten, einem Weibcl.

S 0 l 0 t h u r n:
Einem Oberschrciber, einem Schreiber vom zweyten

Rang, zwey Kopisten, einem Weibel.
T b u r g a u:

Einem Oberschrciber, einem Schreiber vom zweyten
Rang, einem Kopisten, einem Weibel. ^

W a l d st ä t t e n:
Einem Oberschrciber, zwey Schreibern vom zweyten

Rang, zwey Kopisten, einem Weibel.
W a l l i s:

Einem Oberschreiber, zwey Kopisten, einem Weibel.
Z strich:

Einem Oberschreiber, zwey Schreibern vom zweyten
Rang, drey Kopisten, einem Weibcl.

2. Der Regierungsstatthaltcr wird die Gehalte seiner

Angestellten so bestimmen, daß das im Beschluß vom
;o. Brachmonat für jede Classe festgesezte Maximum
nicht überschritten werde.

Der Minister der innern Angelegenheiten ist be.

auftragt, über die Vollziehung dieses Beschlusses zu
wachen.

Der Präsident des Vollziehungsraths,
D 0 l d e r.

Im Namen des Vollziehungsrarhs, der Gen. Sccr.
M ousson.
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Cmüonsgericht Bern.

Li u s z u g a u s der E r k a n n tn iß w gen B u r,-

ger Henry C l ft V d l Ropraz und
C u !-l y — v o ni 6. Oktober- 8oo.

Das Eantonsgericht von Bern — nach eingesehener

Ankiagsakle, weiche wider den in dem hiesigen Spital
verhafteten Bürger Henry Clavel von Ropraz u. Cully,
Chef des Bureau's bey dem Minister der auswärtigen
Angelegenheiten — und auf angehörte Schlüsse des

öffentlichen Anklägers — ans welchen wie folgendes

ausheben:

„,V. Clavel bekleidete feit dem 20. Anglist 1799
die Stelle eines Chef de Bureau des Ministers der

auswärtigen Angelegenheiten. — Er erhält Schriften/
die ihm anverlrantworden/ zur gehörigen Besorgung :

1) ein versiegeltes Schreiben der Vollziehung an den

helvetischen Minister Ienner in Paris vom 29. Merz/
nebst einer wörtlichen und vidmurten Abschrift zur Nach-

richt des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten;

2) ein Schreiben an den ersten französischen Consul

von gleichem Datum — wovon obiges Schreiben an

den Minister Ienner nur die Begleitung ausmachte/

nebst einer Originalcopie für das Bureau des Ministers:
z) eine Originalbotschast der Vollziehung selbst an den

helvetischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten:

diese betrist einige Bürger von Bern/ welchen/ aus

Beseh! des fränkischen Poliz-yministcrs, befohlen wer-

den/ sich aus Gens zu entfernen. — Der B Clavel

versendet siincr Pflicht gemäß die zwey Origmalschrei-
be» nach Paris. Allein von ben z andern/ so in

Rücksicht auf das Ministerium der auswärtigen Auge-

Zegenhciten / alle Originalia ausgemacht — macht er

denjenigen unerlaubten Gebrauch / wegen welchem er

von dem G-sttz in die Classe nicht geringer Staats-
Verbrecher gesezt wird. — B- Clavel findet nemlich

gut / diese ; Schriften aus dem Bureau weg zu nehmen-

such: den V Carl» Mitglied des Senats / auf, findet

ihn im Rcprcstntantcnleist bey B. Lceoutre alisier, ruft
ihn in ein Nebenzimmer und giebt ihm die Schriften

zu lesen — nimt sie nach Hans; dieses geschah Sam-
stag dcn 5. April; statt nun wenigstens hier zu sistiren,

begeht B. Clavel folgendes neue und zweyte Vergehen.

B- Cart kommtnemlich noch den gleichen Tag, Nachts

um 9 Uhr zu ihm in seine Wohnung und federt ihm

diese quästionirliche ; Aktenstücke im Namen von unge-

fähr- 10 theils bmamscte»/ als. Kublft, Sccrelau,

Grivcl, theils nicht bcnamstten Bwlksrcpresentantm, ab,
um davon Copien zu ziehen: B. Clavel gicbr ihm
selbige auf dieses mündliche Vorgebe» hin, dazu her-
aus. — Tags darauf, Eontngs den 6ten, nachdem
B. Clavel die Aktenstücke, nach ab Seile des B- Carls
davon gezogenen Copien wieder zurück erhalten, kommt
lzrerer Nachmittag um 2 Uhr wieder zu ihm, die
Wiedercinhändigmig und Auöhcrüeserung der gleichen
Papiere im Namen von Repräsentanten anbcgchrcnd,
und da B. Clavel muthmaßlich darein doch nicht sogleich
willigen wolile, kommt der nemliche Ncpr. Cart Abends
um 9 Uhr wieber und fodcrt nun die Auslieferung der
qnästionirlichen z Aktenstücke im Namen (wenigstens
nach dem Vorgeben des. V. Clavel) der angeblichen
Majorität der Räthe, aus dem Grund, man könne
im Rath keinen Gebrauch davon mache», wenn man
nicht die Oeiginalàn selbst habe, und unter dem Ver.
sprechen, daß diese Papiere hinter dem grossen Rath
dcponirt und würden ausbewahrt werden. Bürger
Clavel, ohne wenigstens sich auch hier ei» solches Vor-
geben von B. Cart etwa schriftlich bescheinigen zu las.
sen, giebt mm auf diese drille Abfodernnq die nemli-
chen Akten wieder und zwar nun völlig, nemlich ohne
Versprechung der Znrückerhaltmig, die Hände des
B. Carls heraus, und begeht dadurch aisi/vie dritte
förmliche Untreue gegen seine Obern und Verletzung
seiner Pflichten."

„Welchen Gebrauch damit der B. Cart gemacht
hat oder hat machen wollen, thut nichts zur Sache.
Es ist hier mm nicht um die Beurtheilung, weder der
Moralität noch des rechtlichen Werths der Handlung
des B. Carl, sondern mir um das Faktum des B--
Clavels einzig zu thun."

" Bereits unterm 28. Juni mm sollte B.
Clavel von diesem Tribunal über diese feine Vergehen
beurtheilt werden; allein er foterte Aufschub unter dem,
j dem unbefangenen (ausser muthmaßlich ihm selbst nicht),
unbegreiflichen Verwand, die Entwicklung des damals
auch vbgewaltctenMoussonfch.'n Geschäftes, möchte einen-
nicht ungünstigen Einfluß oder Folge auf das Selnige
haben ic. ; er zöge die hiesig abweisende Erkanntniß vor
den obersten Gerichtshof und dieser bestätigte dcn 8te>,

Juli dieselbe als inappellabel. Seither wurden nun
unerwartet, sowohl hinter dem B. Clavel als seiner

Ehefrau, noch solche Papiere entdekr, die ziemlich os.

fenbar von frischen vorgehabten Intriguen, ia - gar-
Projekten gegen die Regierung zeugen und eine frische, -
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wichtige, schon durch die Übersetzung langwierig und

weilläufig gewordene Untersuchung »ach fich zogen; ich

will nun hier nicht untersuchen ob, oder vnlimhr wie

wenig rollständig fich der B. Clavet über diese neue

Thatsachen gerechtfertigt habe? Ob und wie er sich

dießorls noch aufs Neue straffällig gemacht hätte Noch

welche Gegenstände dabey noch aufzuheitern wären?
Sondern gehe von den bey Cnminalfällcn allgemein an.

genommenen Grundsätzen aus, daß die Strafe eines

grössere» Verbrechens die eines kleineren aufhebt, und

ein wirklich begangenes Verbrechen ein allfällig nur
noch beabsichtigtes verdrängt, und eile demnach nun

zufclg des fast allgemeinen Wunsches, diesem leidigen,

einzig durch des B. Clavet und seiner Ehefrauen eigene

Schuld so langwierig gewordenen Geschäft, in Rücksicht

«uf denselben endlich ein Ende zu machen, vortragen-
den Amtes und Pflichts wegen, zu folgendem gcsetzli-

chen Schluß:"

„ Da aus allem hievor angebrachten mit den Pro-
cedurakren gänzlich übereinkommenden, deutlich und mehr

als zur Genüge erwiesen worden, daß der B. Clavel

leider sich der Begehung des Verbrechens des §. uz
des peinlichen Gesetzbuchs, folglich einer i-jährigen Ket-
tenstrase und cinsiündigen Ausstellung schuldig gemacht,

dabey aber doch folgende Miiderstligsgründe in Erwä-

gnng gezogen werden können: — daß B. Clavel die

Grösse feines Vergehens, noch die darauf gesizte Straft
weder eingesehen, gewußt, oder wenigstens damals an
Zeztcre nicht gedacht zu haben scheint. -— Daß er nach

seinen Begriffen leider in dem Irrwahn gestanden, seine

ersten Bürger- uà Vaterlandspflichten gebieten ihm,
den mm so unglücklich für ihn ausgefallenen Schritt. —
Daß derjenige, an den er sich dießorts am ersten ge-

wendet, statt ihn von diesem Wahn abzuleiten und zu

s men eigentlichen Pflichten zurückzuweisen, ihn vielmehr
noch in diesen Irrthümern bestärkt, ia zu völliger Aus-
sührung des Vergehens ausgesodert und verleitet zu

haben scheint."

»Als schließe, der B. Clavel solle, jedem an-
dern, irgend eine Stelle bekleidenden und sich selbst zur
Warnung, statt zu zwölf nur zu vierjähriger Ketten-
straft verfällt werden, anbey aber seine Gefangenschaft
und sämmtliche Prozcdurkösten :c. zu ertragen haben."

Nach Anhörung des Bürger Jayet als Verthei.
dig er s des Inquisiten-, welcher folgendes ange-
bracht, hüt.:

„In der That sey das Publikum über die Säche
des V. Clavel äusserst aufmerksam; die e neu russen:
kreutzige ihn, während als die andern ihm eine Bür--
gcrkrone zuerkenne»; er hoffe aber, das Tribunal
werde, ohne Rücksicht auf diese oder jene Stimmung,
mit unpariheylschen Augen und ganz uubcsangen den

obwaltenden Gegenstand prüffen und einen aus voll-
komenste Gerechtigkeit gegründeten Beschluß abfassen. —-
Der B- Clavel werde beschuldiget, ein in den §. ii?>
des peinlichen Gesetzbuchs einschlagendes Vergehen be-

gangen—- nenilich Aktenstücke, die ihm als öffentli-
chcm Beamten und vermöge seiner bekleideten S p ile

anvertraut waren, entwendet oder miterschlagen zu ha-
den ; es liege ihm also nun ob zu zeigen, daß derselbe
sich keineswegs gegen dieses Gesetz verstoßen habe. —-
Freylich habe derselbe quästionirliche Schuf en, worin er
Stellen wahrgenommen, die uuftrc Constitution bedroht,
und welche den Plan der Vvllziehungsgewalt zu ent-
halten schienen, eine fremde Macht herbey zu russea,
um ihre Anschläge gegen die gesetzgebende, direkte-

vom Volk gewählte, desto'leichter- auszuführen, dem-

B. Cart communicirt; hierin aber liege weder eine

Ettlwenduug noch eine Unicrschlaguiig, denn er habe
die Onginalschreibcn nicht zurückbehalten, sondern au
ihre Behörde abgehen lassen; selbige auch nicht dem'
Dienst der Republik entzogen, sondern nur a» eine-
höhere Behörde, als die von welcher sie abgegangen,
gelang n lassen; auch habe sich der öffentliche Ankläger'
weniger über den §. 115 selbst, als über Mangel aw
Verschwiegenheit, wovon aber derselbe nichts euthalie,
aufgehaltn, — Sollte aber ja wider Erwarten, der

Richter finden, der B. Clavel habe fich wirklich eines'
in den gesagten §, 11; einigermaßen einschlagenden!
Vergehens schuldig gemacht, ob schon derselbe ganz ge-'
miß sich bloß ans solche Schriften zu beziehen scheine,-
die gleich einer Zinsftchrift oder einem Eigcnthnmsiitel
einen bestimmten inneren Werth in sich halten, ft>'
komme es hauptsächlich auf die Absicht an, dir ihn'
zu dieser Handlung bewogen habe. Diese Absicht mm
sey ohne allen Zweifel gut gewesen, weit sie auf das-'

beglaudte Wohl der Republik gerichtet ivar. "

„Wie jedermann bekannt, haben seit'Entstehung-
unserer Republik mehrere Ungewitler, die zur Grund-
läge derselben angenommene Volkssouverainicät bete oft-
fen; die richterliche Gewalt einzig sey bis hi-hin vckt
allen Stürmen unangetastet geblieben. Das von den'

Ast Webenden Räthen -ernannt« Vellziehnngsdiretioeimn-!



sey gleich anfänglich durch einen fränkischen Beamten
verändert — sonach durch die Gesetzgebung von den

.allen Mitglieder» wieder cingcsezt worden; auf dieses

.hin sey die Auflegung des Bürgereids erfolgt, den

der B. Clavcl also auch beschworen Halle und der auch

der einzige sey, der ihm auserlegt ward. — Znsolg

dieses Eids nun habe der B. Clavcl, der einen Plan
bemerkt, wodurch die Gesetzgebung von der Vollziehung
gewissermafcn verdrängt werden sollte, wie der 7.

August (von welchem freylich zu hoffen sey, daß er

zum beadsichleien Wohl des Landes ausschlagen möge)

die^xfflenz dieses Plans beweise, sich befugt glauben

können, diesem die Volkssouveramität einschränkenden

Plan entgegen zu arbcilen; um >o da mehr, da die

Vollziehung, von welcher er abhieng, eine der Gesetz-

^cblu.g untergeordnete Behörde ausgemacht, und er

aisv ieme Pflicht gegen die. erstere, der gegen die lez-

lere untergco.dnel glauben konnte, llm nun seine Be-
denken der Gesetzgebung vorzutragen, sey dem B.
Clavcl frey gestanden, solches selbst oder durch eine

pudere vertraute Person zu lhün; daß er also billiger-
niaß.n.dcm B. Carl sein Zutrauen geschenkt, erhelle

aus der nachherigen Anzeige desselben und denen vor
den Räthen dleßorts geschehenen Auftritten. — Der
K- Clavcl habe also kraft seines Bürgereids die Pflicht
auf sich gchabl, den gesetzgebenden Rächen von dem

vermutheten Vorhaben der Vollziehung Nachricht zu

geben; daß er mm zu diesem End quästivnirliche Lchrif-
ten ans Handen gelassen, könne nicht als Entwendung
ausgedeutet werde», weil dieselben nach seinem Linn,
sey es durch wen es wolle, der Gesetzgebung zugekom-

men seyen, ohne welches schon im April wiederfahren
wäre, was sich nun den 7. August mit der Gesetzgc-

bung zugetragen habe. — Ein Mensch wie der B.
Claoel, der nach den damaligen allgemein angenomme-
ncn Grundsätzen, denen er treu geblieben, gehandelt,
sey keineswegs strafwürdig; denn setze man den Fall,
da dem Lollz. Ausschuß sein Plan mißlungen wäre,
so würde ohne anders dic es die Folge gewesen styn,
daß die Vollziehung nach Ausweis des Zr und Noch

mehrerer, eines mit der Todesstrasse belegten Verge-
h us beschuldigt, und auch ihm als Mitwisser der

P ozeß gemacht worden wäre: Wie sieh dann der

öffentliche Ankläger in diesem Fall benommen hätte?
Frey-ich hätte alsdann die Vollziehnng sich mit dem

g Had'en Zweck, das Wohl des Vaterlands zu bcsör-

dny, zu rechtfertigen gesucht, ein Grund, ans den

der B, Clavel sich nun ebenfalls stutze. >— Selbst unker

der Regierung der chevorigm Republik Bern, würde
dem^ecretär aus einer Anzeige an die oberste Gewalt,
eines von dem taglichen Rath gegen dieselbe eutworffenen
Plans Üin Verbrechen gemacht worden seyn — AuSr
allen diesen Gründen nun und da üb.rdieß weder die
damaligen gesetzgebenden Räthe noch der damalige
Vosj. Ausschiß dermalen existiere», schließe er zu
Handen des B, Clavel, auf gänzliche Lossprcchnng. "

Nach ang horter Erwiederung des öffentl. Anklägers
und Duplik des Vertheidigers, hat das Tribunal

in Erwägung
daß durch die Prozedur nicht erhelle, daß der B.
Clavcl die quastiomrtichcn Schriften weder entwendet,
noch eigentlich unb.rschlagen habe, weilen er diejenigen
davon, die zum Versenden bestimmt waren, an ihre
Behörde habe abgehen lassen, folgl.ch kein Stillstand in
den Geschäfte» dadurch entstanden sey und weil er die
übrigen nur der Gesetzgebung depontrt habe,

z» Recht gesprochen und erkennt:
Es seye der B. Clavel des Verbrechens, dessen der

§. rr; des peinlichen G fttzbnchs erwähnt, nicht
schuldig und Me von der dießörcigen Crtminalan-
klage losgesprochen seyn.

In fernerer Betrachtung aber, daß die Verletzung
der le'iner Stelle auIrlegten Verschwiegenheit, obwohl
in unserm Enminalcodex derselben nicht gedacht sey,
der damit verbundenen weit aussehenden gefährlichen
Folgen wegen, immer Ahndung verdiene, daß aber
der B. Clavcl schon lange Zeit gefangen sitze;

Solle derselbe dieser seiner Unbesonnenheit wegen
sebiglich stine ausgestandene Gefangenschaft an sich

selbst haben und zu Abtrag seiner daherige» so wie
seiner Prozeburkösten verfällt seyn.

Nach geschehener Eröffnung dieser Erkanntniß haben

sowohl der öffentliche Ankläger als auch der B. Iayek
solche zu bedenken genommen.

Kleine Schriften.
Predigt über M ich a s s. Cap- — y. Vers,

(Höret die Ruche und den der sie gehrissèn Hot
auSgehn a n dem Büß- und Belta gs.
sonn lag den 14ten Tag Herb stmo.
» als i 8 0 0 g e h alte n u n d a u f B e geh«

ren dem Druck überlassen, vonIoh.
Hèinr. Heer, Pfarrer auf Keren z en.
Zu haben in der Buchbruckercy zu
Glarus. 8. S. 16.

Christliche Empfehlungen moralischer Besserung.
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